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1. Die Steuerbilanz (Maßgeblichkeitsgrundsatz)
Es gibt Handels- und Steuerbilanzen. Eine Handelsbilanz ist eine nach den HGB-Vorschriften erstellte 
Bilanz. Die HGB-Vorschriften sind vom Gläubigerschutzgedanken geprägt, d.h. der Unternehmer darf sich 
einerseits nicht reicher machen, als er ist. Dies führt dazu, dass nicht realisierte Gewinne nicht ausgewiesen 
werden dürfen. Andererseits muss er drohende Verluste in der Bilanz berücksichtigen (vgl. z.B. § 252 Abs. 1 
Nr. 4 HGB). Die Handelsbilanz informiert und legt Rechenschaft über das Ergebnis eines Unternehmens ab. 
Eine nach den steuerlichen Vorschriften erstellte Bilanz wird „Steuerbilanz“ genannt. Es stellt sich die 
Frage, ob bei der Erstellung der Steuerbilanz die HGB-Vorschriften zu beachten sind.
Gewerbetreibende, die ihren Gewinn durch Buchführung ermitteln, müssen die Vorschrift des § 5 Abs. 1 
S. 1 Halbsatz 1 EStG beachten. Dort ist geregelt, dass grundsätzlich zum Schluss des Wirtschaftsjahres 
das Betriebsvermögen anzusetzen ist, das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung auszuweisen ist (= Maßgeblichkeitsgrundsatz). Buchführende Gewerbetreibende müs-
sen neben den steuerlichen Vorschriften auch noch die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewer-
tungsvorschriften beachten. 
Beim Maßgeblichkeitsgrundsatz handelt es sich um eine allgemeine Grundregel ähnlich wie „rechts vor 
links“ im Straßenverkehr. Diese allgemeine Regelung gilt allerdings dann nicht, wenn es eine steuerli-
che Spezialregelung gibt. Steuerliche Spezialregelungen (z.B. § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG) gehen dem allge-
meinen Maßgeblichkeitsgrundsatz immer vor. Daneben gibt es zwei weitere Ausnahmen. 

Steuerliche Spezialvorschriften gehen vor (vgl. z.B. § 5 Abs. 6 EStG).

Was handelsrechtlich aktiviert werden kann, muss steuerrechtlich aktiviert 
werden. Was handelsrechtlich passiviert werden kann, darf steuerrechtlich 
nicht passiviert werden. 
(BFH-Urteil vom 3.2.1969, GrS 2/68, BStBl II 1969, 291)

Im Rahmen eines steuerlichen Wahlrechts wird ein anderer Ansatz gewählt 
(§ 5 Abs. 1 S. 1 Halbsatz 2 EStG).

A
U
S
N
A
H
M
E
N

Grundsatz:
Die Behandlung in der Steuerbilanz richtet sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften  

(= Maßgeblichkeitsgrundsatz, § 5 Abs. 1 S. 1 Halbsatz 1 EStG)

Die Vorschrift des § 4 Abs. 1 EStG ist die Gewinnermittlungsvorschrift für buchführende Land- und 
Forstwirte und selbständig Tätige mit Einkünften nach § 18 EStG, die ihren Gewinn freiwillig durch 
Buchführung ermitteln.

Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 5 EStG)

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 4 Abs. 1 EStG)

Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 4 Abs. 1 EStG)

Gewinner-
mittlung  

durch  
Buchführung
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2. Das Betriebsvermögen

2.1 Definition
Zum Betriebsvermögen eines Unternehmens gehören alle dem Betriebsinhaber zuzurechnenden Wirt-
schaftsgüter, soweit diese dem Betrieb dienen.

Betriebs-
vermögen

Es handelt sich um ein dem Betrieb dienendes Wirtschaftsgut  
(Maschine, Waren, Darlehensverbindlichkeit, …)

Das Wirtschaftsgut muss dem Betriebsinhaber zuzurechnen sein 

Wirtschaftsgüter werden grundsätzlich dem zivilrechtlichen Eigentümer zugerechnet (§ 39 Abs. 1 AO). 
Soweit jedoch eine andere Person die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut in der Weise 
ausübt, dass er den zivilrechtlichen Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von 
der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann, ist das Wirtschaftsgut diesem 
zuzurechnen (§ 39 Abs. 2 AO, § 246 Abs. 1 S. 2 HGB). Man spricht in diesem Fall vom „wirtschaftlichen 
Eigentümer. 

Beispiel 1:

A erwirbt für seinen Betrieb ein unbebautes Grundstück, um dieses als Lagerplatz zu nutzen. Der 
Kaufvertrag wird am 1.10.01 abgeschlossen. Der Übergang von Besitz, Nutzen, Lasten und der 
Gefahr des zufälligen Untergangs erfolgt am 1.12.01*. Der Eigentümerwechsel wird am 1.3.02 ins 
Grundbuch eingetragen. 

Ab wann rechnet das Grundstück bei A zum Betriebsvermögen?

* Die Formulierung in einem Kaufvertag lautet z.B. folgendermaßen:
Die Besitzübergabe erfolgt mit vollständiger Zahlung des gesamten Kaufpreises. Damit gehen Nutzen, Lasten und 
die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung des Vertragsgegenstands, sowie die 
Verkehrssicherungspflicht auf den Käufer über.

Lösung:

A erlangt am 1.12.01 die tatsächliche Herrschaft über das erworbene Grundstück. Er kann es z.B. 
durch Vermietung nutzen und erzielt dann entsprechende Erträge. Gleichzeitig treffen ihn die mit 
dem Grundstück verbundenen Lasten. Fallen z.B. Reparaturen an hat er sie zu tragen. Geht das 
Wirtschaftsgut unter (z.B. durch Brand) trifft es ebenfalls ihn. Er ist ab dem 1.12.01 wirtschaftlicher 
Eigentümer. Ab diesem Zeitpunkt rechnet das Grundstück bei ihm zum Betriebsvermögen (Buchung: 
Grund und Boden … + Gebäude … an …). Mit Eintragung ins Grundbuch wird A zivilrechtlicher 
Eigentümer. Dieses löst allerdings keine (weitere) Buchung aus.

2.2 Betriebsvermögen bei einem Einzelunternehmen

2.2.1 Überblick
Wirtschaftsgüter, die einem Dritten zuzurechnen sind (z.B. Pkw der Ehefrau), gehören selbst bei 
betrieblicher Nutzung nicht zum Betriebsvermögen des Einzelunternehmens. 
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Die dem Einzelunternehmer zuzurechnenden Wirtschaftsgüter gehören entweder zu dessen Betriebs-
vermögen oder Privatvermögen. Zum Betriebsvermögen rechnen Wirtschaftsgüter, die (zwangsweise) 
notwendiges Betriebsvermögen darstellen und Wirtschaftsgüter, die als (freiwillig) als gewillkürtes 
Betriebsvermögen behandelt werden. 

Natürliche Person

Betriebsvermögen

Gewillkürtes
Betriebsvermögen

Notwendiges
Betriebsvermögen

Privatvermögen

• Notwendiges Betriebsvermögen
Wirtschaftsgüter, die ausschließlich und unmittelbar für eigenbetriebliche Zwecke des Betriebs-
inhabers genutzt werden oder dazu bestimmt sind, stellen notwendiges Betriebsvermögen dar  
(R 4.2 Abs. 1 S. 1 EStR). Derartige Wirtschaftsgüter sind auch dann (notwendiges) Betriebsvermö-
gen, wenn sie fälschlicherweise nicht bilanziert sind. In diesem Fall ist die Bilanz unzutreffend und 
muss berichtigt werden (R 4.2 Abs. 1 S. 2 EStR). 

• Privatvermögen
Wirtschaftsgüter, die ihrer Natur nach nur privat genutzt werden können (z.B. Wohnhaus des Unter-
nehmers), rechnen zum „notwendigen“ Privatvermögen. Dies gilt auch für Wirtschaftsgüter, die 
sowohl betrieblich als auch privat nutzbar sind (z.B. Pkw), die aber tatsächlich nur privat genutzt 
werden. 

• Gewillkürtes Betriebsvermögen
Wirtschaftsgüter, die in einem gewissen objektiven Zusammenhang mit dem Betrieb stehen und ihn zu 
fördern bestimmt und geeignet sind, können (Wahlrecht) als gewillkürtes Betriebsvermögen behan-
delt werden (R 4.2 Abs. 1 S. 3 EStR). Derartige Wirtschaftsgüter rechnen nur dann zum (gewillkür-
ten) Betriebsvermögen, wenn sie der Betriebsinhaber dem Betrieb nach außen erkennbar zuordnet 
und dies dokumentiert. Eine derartige Zuordnung geschieht durch die Einbuchung des Wirtschafts-
guts (Buchung: Wirtschaftsgut an Einlage). Die Zuordnung zum (gewillkürten) Betriebsvermögen 
kann nicht rückwirkend geschehen. Vgl. hierzu H 4.2 Abs. 1 „Gewillkürtes Betriebsvermögen“ EStH. 

2.2.2 Gemischt genutzte Wirtschaftsgüter
Werden einzelne Wirtschaftsgüter betrieblich und privat genutzt, hängt deren Zuordnung vom betrieb-
lichen bzw. privaten Nutzungsumfang ab (R 4.2 Abs. 1 S. 4-6 EStR). Gemischt genutzte Wirtschaftsgü-
ter (ausgenommen Grundstücke und Grundstücksteile) sind entweder zu 100 % dem Privatvermögen 
oder zu 100 % dem Betriebsvermögen zuzurechnen. 
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Betriebliche Nutzung
mehr als 50 %

Betriebliche Nutzung
10 %-50 %

Betriebliche Nutzung
unter 10 %

Das Wirtschaftsgut rechnet zum notwendigen  
Betriebsvermögen

Das Wirtschaftsgut rechnet zum Privatvermögen

Das Wirtschaftsgut kann als gewillkürtes Betriebsver-
mögen oder als Privatvermögen behandelt werden

2.2.3 „Neutrale“ Wirtschaftsgüter
Bestimmte Wirtschaftsgüter haben für sich gesehen weder einen unmittelbaren Bezug zum Einzel-
unternehmen noch sind sie untrennbar mit dem privaten Lebensbereich verbunden. Diese „neutra-
len Wirtschaftsgüter“ wie z.B. ein Wertpapierdepot oder ein Mietgrundstück kann im Allgemeinen als 
gewillkürtes Betriebsvermögen behandelt werden. Der „gewisse objektive Zusammenhang mit dem 
Betrieb“ und „die Eignung den Betrieb zu fördern“ besteht i.d.R. darin, dass diese Wirtschaftsgüter bei 
Behandlung als gewillkürtes Betriebsvermögen zu einer Stärkung des Betriebskapitals führen. 
Eine Behandlung als (gewillkürtes) Betriebsvermögen scheidet allerdings aus, wenn erkennbar ist, dass 
die betreffenden Wirtschaftsgüter dem Betrieb keinen Nutzen, sondern nur Verluste bringen werden  
(H 4.2 Abs. 1 „Gewillkürtes Betriebsvermögen“ 1. Spiegelstrich EStH). 

2.2.4 Zusammenfassende Übersicht
Aus der nachfolgenden Übersicht lässt sich entnehmen welche einem Einzelunternehmer zuzurechnen-
den Wirtschaftsgüter Betriebsvermögen darstellen. 
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= Notwendiges  
Betriebsvermögen

= Privatvermögen

Wirtschaftsgüter, die ihrer 
Art nach ausschließlich und 
unmittelbar betrieblichen 

Zwecken zu dienen  
bestimmt und geeignet sind

Gemischt genutzte  
Wirtschaftsgüter

(ohne Grundstücke)

Wirtschaftsgüter, die  
betrieblich und privat  

genutzt werden

Wirtschaftsgüter, die ihrer 
Art nach ausschließlich  

und unmittelbar privaten 
Zwecken zu dienen  

bestimmt und geeignet sind

Beispiele:
Produktionsmaschine  

Kundenforderungen Liefe-
rantenverbindlichkeit

Beispiele:
Betrieblich und privat  

genutzter Pkw

Beispiele:
Wohnzimmerschrank

Münzsammlung

Umfang der betrieblichen Nutzung 
(R 4.2 Abs. 1 S. 4–6 EStR)

> 50 %

= notwendiges  
Betriebsvermögen

10-50 %
 

Behandlung als gewillkürtes 
Betriebsvermögen oder  
Privatvermögen möglich

< 10 % 

= Privatvermögen

„Neutrale“ Wirtschaftsgüter 
Derartige Wirtschaftsgüter können i.d.R. als gewillkürtes Betriebsvermögen behandelt werden.

Beispiel 2:

Notwendiges  
Betriebsvermögen

Gewillkürtes  
Betriebsvermögen

Privatvermögen

Gemischt genutzter Pkw
• 80 % Betriebsfahrten
• 40 % Betriebsfahrten
• 5 % Betriebsfahrten

X
X

X

Schmuck des Betriebsinhabers X

Bild im Verkaufsraum
Bild im Wohnzimmer

X
X
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Mietwohngrundstück X

Darlehensverbindlichkeit
• i.Z.m. Maschinenerwerb
• i.Z.m. Urlaubsreise

X
X

Warenvorräte X

2.2.5 Behandlung von Grundstücken

2.2.5.1 Selbständige Gebäudeteile
Bei bebauten Grundstücken sind der Grund und Boden und das Gebäude jeweils ein eigenständiges 
Wirtschaftsgut (BFH-Urteil vom 16.7.1968, BStBl II 1969, 108). 
Bei gemischt genutzten Grundstücken gilt eine Besonderheit. Wird ein Gebäude teils eigenbetrieblich, 
teils fremdbetrieblich, teils zu eigenen und teils zu fremden Wohnzwecken genutzt, ist jedes der vier 
unterschiedlich genutzten Gebäudeteile ein selbständiges Wirtschaftsgut (§ 7 Abs. 5a EStG, R 4.2 Abs. 4 
EStR, BFH-Urteil vom 26.11.1973, BStBl II 1974, 132). 

Selbständige Gebäudeteile
• Nutzung zu eigenbetrieblichen Zwecken
• Nutzung zu fremdbetrieblichen Zwecken
• Nutzung zu fremden Wohnzwecken
• Nutzung zu eigenen Wohnzwecken

Der zu jedem selbständigen Gebäudeteil anteilig gehörende Grund und Bodenanteil (R 4.2 Abs. 7 S. 2 
EStR, R 4.2 Abs. 9 S. 6 EStR, H 4.7 Abs. 7 „Anteilige Zugehörigkeit des Grund und Bodens“ EStH) ist 
ebenfalls ein selbständiges Wirtschaftsgut, sodass insgesamt acht Wirtschaftsgüter vorliegen können.
Dachintegrierte Fotovoltaikanlagen stellen selbständige Wirtschaftsgüter dar und sind wie bewegliche 
Wirtschaftsgüter zu behandeln (R 4.2 Abs. 3 EStR). 

Die eigengenutzte Wohnung, sowie unentgeltlich an Dritte zu Wohnzwecken überlassene 
Grundstücke oder Grundstücksteile rechnen zum notwendigen Privatvermögen. Sie können 
nicht dem gewillkürten Betriebsvermögen zugeordnet werden (R 4.2 Abs. 9 S. 1 EStR). 

Beispiel 3:
(Grundstück gehört den Ehegatten gemeinsam)

Ein den Ehegatten A und B je zur Hälfte gehörendes Grundstück wird von A zu 100 % für eigenbe-
triebliche Zwecke genutzt. 

Wie ist das Grundstück zu behandeln?

Lösung:

Das Gebäude und der Grund und Boden ist den Ehegatten je zur Hälfte zuzurechnen. Der A gehö-
rende Anteil wird von diesem ausschließlich für eigenbetriebliche Zwecke genutzt und rechnet bei 
ihm zum notwendigen Betriebsvermögen.
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B kann den ihr zuzurechnenden 50 %igen Grundstücksanteil z.B. in der Weise nutzen, dass sie ihn 
an A vermietet. A hat in diesem Fall Mietaufwendungen. B erzielt Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. 

Ein bebautes Grundstück kann grundbuchrechtlich in Wohn- bzw. Teileigentum aufgeteilt werden (§ 1 
Wohnungseigentumsgesetz). Hierzu ist eine notariell zu beglaubigende Teilungserklärung erforderlich. 
Bei der Aufteilung eines Mehrfamilienhauses in Wohneigentum entsteht Eigentum an einer einzelnen 
Wohnung. Jede Wohnung stellt nach der Aufteilung eine grundbuchrechtliche Einheit mit einem eigenen 
Grundbuchblatt dar und kann wie jede andere Immobilie verkauft, belastet oder verschenkt werden. Ent-
sprechendes gilt für Teileigentum, wobei dieses sich auf Räume bezieht, die nicht Wohnzwecken dienen. 

Beispiel 4:
(Gebäude ist nicht grundbuchrechtlich in Teil- oder Wohneigentum aufgeteilt)

Das grundbuchrechtlich nicht in Teil- oder Wohneigentum aufgeteilte dreigeschossiges Gebäude des 
A wird wie folgt genutzt:

Fall 1:
Das Gesamtgebäude wird für eigene betriebliche Zwecke genutzt.

Fall 2:
Das Erdgeschoss wird für eigene, das 1.+2. Obergeschoss für fremde betriebliche Zwecke genutzt.

Fall 3:
Das Erdgeschoss und das 2. Obergeschoss wird für eigene betriebliche Zwecke, das 1. Obergeschoss 
für fremde Wohnzwecke genutzt. 

Wie viele Wirtschaftsgüter liegen jeweils vor?

Lösungen:

Fall 1: Fall 2: Fall 3:

2. 
OG

1 WG1. 
OG

1 WG 1 WG
 1 WG

EG
1 WG

Im Fall 1 liegt nur eine Nutzungsart vor. Das Gebäude und der Grund und Boden ist jeweils ein 
Wirtschaftsgut des notwendigen Betriebsvermögens.
Im Fall 2 liegen zwei Nutzungsarten vor. Das EG und der dazu gehörende anteilige Grund und 
Boden ist jeweils ein Wirtschaftgut des notwendigen Betriebsvermögens. Das 1. und 2. OG bildet 
zusammen ein Wirtschaftsgut. Das Gleiche gilt für den anteilig dazu gehörenden Grund und Boden-
anteil. Denkbar ist eine Behandlung als gewillkürtes Betriebsvermögen. 
Im Fall 3 bildet das EG und das 2. OG zusammen ein Wirtschaftsgut des notwendigen Betriebsver-
mögens dar. Entsprechendes gilt für den dazu gehörenden Grund und Bodenanteil. Beim 1. OG und 
dem dazu gehörenden Grund und Boden handelt es sich ebenfalls um eigenständige Wirtschafts-
güter, die als gewillkürtes Betriebsvermögen behandelt werden können. 


